
Ein-Prozent-Regel: Fahrzeugbezogene Anwendung bei mehreren Pkw  

Gehören mehrere Pkw zum Betriebsvermögen, ist die Ein-Prozent-Regel zur Ermittlung der 
Privatnutzung grundsätzlich auch dann fahrzeugbezogen und somit mehrfach anzuwenden, wenn 
tatsächlich feststeht, dass ausschließlich nur eine Person die Fahrzeuge privat genutzt hat.  

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hielt ein Unternehmensberater mehrere Pkw, 
die er auch privat nutzte, in seinem Betriebsvermögen. Seine Ehefrau versicherte an Eides Statt, 
nur ihr eigenes Fahrzeug zu nutzen. Kinder waren nicht vorhanden. Gleichwohl wendete das 
Finanzamt die Ein-Prozent-Regel auf alle Betriebs-Pkw an, was der Bundesfinanzhof bestätigte.  

Neue Sichtweise der Finanzverwaltung  

Der Urteilstenor entspricht der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung, die für 
Wirtschaftsjahre ab 2010 anzuwenden ist. Danach ist die Ein-Prozent-Regel grundsätzlich für 
jeden Pkw anzusetzen, der vom Unternehmer oder von zu seiner Privatsphäre gehörenden 
Personen für Privatfahrten genutzt wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass 
bestimmte Wagen nur betrieblich gefahren werden, weil sie für eine private Nutzung nicht 
geeignet sind oder ausschließlich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist 
insoweit kein pauschaler Nutzungswert zu ermitteln.  

Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten gilt die 
widerlegbare Vermutung, dass der Pkw mit dem höchsten Listenpreis genutzt wird. Hier kommt 
es also nicht zu einem mehrfachen Ansatz der Ein-Prozent-Regel.  

Hinweis: Sind dem Betriebsvermögen mehrere Pkw zugeordnet, sollte ein Fahrtenbuch geführt 
werden, um eine überhöhte private Nutzungsbesteuerung zu vermeiden. Denn nur dadurch ist 
gewährleistet, dass - in der Summe - nur ein Pkw für die Privatfahrten berücksichtigt wird (BFH-
Urteil vom 9.3.2010, Az. VIII R 24/08).  

 


